
  
 

Verhaltenskodex  RVD e.V.        Stand   14.07.2014 
 

 

Präambel Dieser Kodex ist verbindlich für alle Mitglieder des RVD e.V., soweit sie in seinem Namen 

auftreten oder über ihre Tätigkeit und Selbstdarstellung mit dem RVD e.V. in Verbindung 

gebracht werden können.  
 

Dieser Kodex richtet sich insbesondere an Mitglieder, die in den Bereichen Haus-  und  / oder 

Grundstücksuntersuchungen, Baubiologie, Feng Shui sowie deren verwandten Gebieten 

radiaesthetisch praktizierend oder beratend tätig sind.  
 

 Ein satzungsgemäßes Ziel des  RVD e.V.  ist  die Akzeptanzförderung des  Rutengehens, der  

Radiaesthesie, in der Gesellschaft.   

Hierzu ist es notwendig, dass sich die  Mitglieder des RVD e.V., sowohl in ethischer als auch 

in qualitativer Hinsicht an verbindliche Standards halten, die im nachfolgenden Verhaltens-

kodex festgelegt werden. 
 

 

 

Im nachfolgenden Text wird das praktizierende Mitglied des RVD e.V. als „Untersucher“,  

der Ratsuchende oder Auftraggeber als  „Kunde“ bezeichnet. 

 
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erkennt ein praktizierendes Mitglied des  RVD e.V. den Inhalt 

dieser Präambel und folgende ethische Richtlinien als angemessen und verbindlich an: 

 

 

1. Der Untersucher ist sich seiner Verantwortung gegenüber dem Kunden bewusst in allem was er 

sagt oder schreibt, wie er handelt oder was er unterlässt.  

Er benimmt sich stets angemessen, respektvoll, höflich, ohne Zudringlichkeit und wahrt die 

 Würde und intimen Sphären seines Kunden. Er begegnet dem Kunden stets mit Geduld und 

 Anteilnahme, ist bemüht, sich in die Bedürfnisse des Kunden einzufühlen.  

  

2. Die Willensfreiheit des Kunden wird stets respektiert.  

Der Kunde beauftragt den Untersucher mit der Untersuchung seiner Wohnung und / oder seines 

Wohnumfeldes. Er bestimmt Umfang, Dauer und Art der Untersuchung und kann die Unter-

suchung jederzeit, ohne Angabe von Gründen, abbrechen.  

  Kunden dürfen nicht getäuscht, manipuliert oder beeinflusst werden. Dankschreiben, 

„Testimonials“ sind nach geltendem Recht nicht zulässig, sie dürfen weder ausgehändigt noch 

auf Internetseiten veröffentlicht werden. 

 Der Untersucher darf den Kunden nicht durch eine vorher festgelegte Anzahl von Terminen 

binden. 

 Eine Nachuntersuchung darf dem Kunden empfohlen werden.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Der Untersucher klärt seinen Kunden darüber auf, dass seine Tätigkeit der Verbesserung des 

Wohnumfeldes dienen kann.   

Mutungsergebnisse und deren Bewertung sind energetische Raumeindrücke der aktuellen 

Situation. Der Untersucher leitet daraus keine Diagnosen ab.  

Raumenergetische Ungleichgewichte, die mit körperlichen oder seelischen Problemen in 

Zusammenhang stehen könnten, stellen keine Diagnosen im medizinischen Sinne oder eine 

Begründung für eine Krankheitsursache dar.  

 Der Untersucher verspricht niemals Heilung oder Linderung.  

 Er stellt klar, daß seine Empfehlungen in keiner Weise eine Behandlung durch einen Arzt oder 

Heilpraktiker ersetzen und auch nicht dazu führen dürfen, daß notwendige Untersuchungen, 

Behandlungen oder Therapien verschoben oder gar unterlassen werden.  

 Körperliche Beschwerden des Kunden sind grundsätzlich von einem Arzt oder Heilpraktiker zu 

untersuchen und gegebenenfalls zu behandeln. 

Empfehlungen des Untersuchers können, soweit vom Kunden ausgeführt, das energetische 

 System Mensch (Körper / Geist / Seele) entlasten und eine schulmedizinische Behandlung oder 

eine Therapie durch einen Heilpraktiker positiv unterstützen, Regeneration fördern.  

 Der Untersucher, sofern er nicht Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker ist, empfiehlt, verabreicht 

oder verkauft  keinerlei Therapien, Medikamente, Homöopathika, Bachblüten, Schüsslersalze, 

Tees oder ähnliches. Er rät auch nicht von der Anwendung solcher Mittel ab. 

  

4. Der Untersucher verwendet keine irreführenden Titel oder Berufsbezeichnungen.  

Er hat den Kunden über seine fachlichen Kenntnisse angemessen zu informieren.  

 Bei Untersuchungsergebnissen, die Probleme in Bereichen erkennen lassen, in denen ihm eine 

fachliche Kompetenz fehlt, wie z.B. Medizin, Naturheilkunde, Baubiologie (z.B. Schimmel / 

Feuchte), Elektro- & Haustechnik, Bausachfragen (z.B. Statik, Ausführungsmängel) u. ä. sollte der 

Untersucher auf entsprechende Fachleute verweisen.  

 

5. Die Beratung des Kunden hinsichtlich der vorgefundenen Situation und deren Veränderungs-

möglichkeiten muss nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt werden.  

Fragen sollen direkt und ohne Ausflüchte beantwortet werden, im Zweifel ist fachlicher Rat 

einzuholen. 

Der Untersucher bietet dem Kunden im Rahmen seiner eigenen Kompetenzen seine Unter-

stützung bei Veränderungen im Wohnumfeld an.  

Veränderungen jeglicher Art dürfen empfohlen werden. Sie dürfen nur auf den ausdrücklichen 

Wunsch des Kunden vom Berater mit entsprechender Fachkenntnis ausgeführt werden. 

 Über die möglichen Folgen und Nebenwirkungen dieser Veränderungen im energetischen 

Raumgefüge ist der Kunde aufzuklären. Die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme ist durch den 

Untersucher beim Kunden nachzufragen. Gegebenenfalls sollte diese Maßnahme vor Ort nach 

einem angemessenen Zeitraum überprüft werden. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Der Untersucher handelt stets eigenverantwortlich hinsichtlich seiner Untersuchung, der 

Interpretation des vorgefundenen energetischen Gefüges und der fachgerechten Ausführung 

oder Umsetzung einer empfohlenen Veränderung. 

 Er verkauft und empfiehlt keine radiaesthetischen Entstörgeräte oder -installationen gegen 

natürliche Strahlungen, physikalische Abschirmmaßnahmen gegen technische Strahlung dürfen 

empfohlen werden. 

 

7.  Beim ersten Kontakt, spätestens bei Beauftragung  muss mit dem Kunden der  voraussichtliche 

Umfang der Untersuchung bezüglich Umgriff und Zeitaufwand festgelegt werden, und die Höhe 

der Vergütung vereinbart werden. 

 Der Untersucher darf folgende Tätigkeiten abrechnen, wenn diese durch den Kunden beauftragt 

und dafür Honorarvereinbarungen getroffen wurden: 

Anfahrtskosten, zeitlicher Aufwand vor Ort, Erstellung und Übergabe eines Beratungsprotokolls 

und/oder einer Dokumentation, die Ausarbeitung und Übergabe einer Veränderungs-

empfehlung, sowie die Nachuntersuchung inklusive Anfahrt. 

 Honorare können auf Stundenbasis oder als Pauschalleistung nach Vereinbarung festgelegt 

werden. Ist der Untersucher umsatzsteuerpflichtig, ist diese auszuweisen.  

Alle Honorarangaben, mündlich wie schriftlich, gegenüber dem Kunden verstehen sich inklusive 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 Anbahnungs-, Akquisitionsgespräche und Kostenangebote sind nicht abrechenbar.  

 Der Untersucher verlangt keine Vorkasse.  

 

8. Jedwede Werbung geschieht mit der gebotenen Zurückhaltung und soll in erster Linie der 

Information des Kunden dienen. Der Untersucher ist für deren Inhalte und seine Darstellung im 

Außen allein verantwortlich.  

 

9.  Alle dem Untersucher vom Kunden anvertrauten persönlichen Informationen sowie alle bei 

 der Untersuchung gewonnene Erkenntnisse zu seinem Wohnumfeld oder persönlichen 

 Situation unterliegen der strikten Schweigepflicht. 

Möchte der Untersucher Teile der Untersuchung veröffentlichen, z.B. als Fallbeispiel für 

 die Ausbildung oder als Erfahrungsbericht, hat dies unter völliger Anonymisierung zu geschehen. 

 Wird ein Konflikt zu den vorliegenden Richtlinien bekannt, so darf der Untersucher alle zur 

Klärung notwendigen Details seiner Tätigkeit dem Vorstand des RVD e.V. oder einem vom 

Vorstand eingesetzten Fachkundigen offenlegen.  

 

10. Werden Verstöße gegen die Grundsätze dieses Verhaltenskodex bekannt, so obliegt es dem 

Vorstand des RVD e.V. oder einem vom Vorstand eingesetzten Fachkundigen, angemessene 

Unterstützung zur Klärung und Lösung der unbefriedigenden Situation zwischen dem Kunden 

und dem praktizierenden Mitglied anzubieten. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erkenne ich diesen Verhaltenskodex mit seinen ethischen Richtlinien als angemessen an und 

kann deshalb vom RVD e.V. für radiaesthetische Haus-, Schlafplatz- und Grundstücksuntersuchungen, 

sowie als Ausbilder/-in in der Radiaesthesie / Geomantie bzw. als Berater/-in in den Bereichen 

Baubiologie, Feng Shui und Geomantie empfohlen werden: 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Name   (Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)  

 
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Anschrift   (PLZ, Stadt, Straße mit Hausnummer)  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Telefonnummern  (Festnetz, mobil)  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…… 

E-Mail Adresse  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….… 

Homepage 

 
 

………………………………………………………………………………………….…………. 

Datum / Unterschrift,    Befähigung dem   RVD e.V.   nachgewiesen 

 

Radiaesthesie          Baubiologie 

 
Feng Shui           Geomantie   


